
 

 

 

HYGIENEKONZEPT (Stand 9.9.2020) zum 

46. Internationalen Einladungsschwimmfest  

- VIERKAMPF -  
für die Jahrgänge 02 und älter und Jahrgang 03 bis 2010 

am 26. September 2020 
im Hallenbad „F3“ an der Esslinger Straße 102, 70734 Fellbach  

Veranstalter und Ausrichter: TSV Schmiden 1902 e.V. – Schwimmabteilung  

Basierend auf der aktuell gültigen Corona-Sportwettkämpfe-Verordnung mit Stand 11.6.2020 

 

eingeschränkte Die Anzahl an zugelassenen Personen auf das Wettkampfgelände ist 

Personenanzahl: beschränkt.  

 Maximal zugelassene Sportler-Anzahl laut Corona-Sportwettkämpfe-

Verordnung ist 500. Wir beschränken in etwa auf 120 Personen.   

 Pro Verein: 1 Trainer und pro angefangene Gruppe aus neun Sportlern, 1 

Betreuungsperson 

 Keine Eltern und Zuschauer zugelassen!  

 Ausnahme: Kampfgericht und ausgewiesene Helfer des Veranstalters  

 

Gesundheit:  Am Wettkampf darf man nur teilnehmen, wenn man völlig gesund ist. Bei 
Krankheitszeichen zuhause bleiben und ggf. einen Arzt aufsuchen.  

  
Infizierte und Menschen, die mit einem Infizierten in Kontakt waren, 
dürfen innerhalb von 14 Tagen nicht am Wettkampf teilnehmen. 

 
Sportler mit einem positiven Corona-Testergebnis innerhalb von 14 
Tagen nach der Veranstaltung, melden sich bitte umgehend per Mail an 
corona@tsv-schmiden.de.  
 

Einlass: Der Einlass erfolgt ab 8.30 Uhr, an 3 verschiedenen Eingängen. Die 

Teilnehmer sollen sich bitte entsprechend gleichmäßig aufteilen, um 

lange Warteschlangen zu vermeiden.  

 JEDER Sportler und Trainer/Betreuer gibt die ihm vorab ausgehändigte, 

Hygienevorschriften unterschrieben ab. Bei minderjährigen Sportlern 

unterschreibt zusätzlich mindestens ein Erziehungsberechtigter. Ohne 

Abgabe, kein Einlass! 

 Trainer und Betreuungspersonen werden von dem meldenden Verein im 

Vorfeld namentlich benannt. Diese erhalten entsprechende Zugangs-

Karten.  

Zeltaufbauten: Das Aufbauen von Zelten und Pavillons gegen Hitze und Regen sind 

erlaubt! Der Mindestabstand zwischen den Sportlern muss dennoch 

gewährleistet sein. Tipp: pro Pavillon 3x3m, maximal 5 Personen.  

Einschwimmen: Die Einschwimmzeit ist von 9.00 bis 10.20 Uhr angesetzt. Und beträgt 

mindestens 20 Minuten. Und findet auf zwei Doppelbahnen mit je 

maximal 10 Schwimmern statt. Wir weisen jedem Verein eine 

Einschwimmzeit und Bahn zu.  
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Duschen: Vor jedem Gang ins Wasser (auch Einschwimmen), muss laut 

Sportstätten-Corona-Verordnung (Stand 6.6.2020) vorher geduscht 

werden. Es befinden sich u.a. im Freibadbereich in der Nähe zum 

Eingang ins Sportbad Außenduschen. Auch können nach neuester Sport-

Verordnung (Stand 2.9.2020) die Innenduschen des Sportbades genutzt 

werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Sportlern ist 

dabei ein Eigenverantwortung einzuhalten.  

 

Vorstart: Vor der Dusche im Außenbereich ist ein Vorstart mit 

Abstandsmarkierungen am Boden für je 3 Läufe eingerichtet. Nicht 

überdacht! Tipp: im Bademantel mit Regenschirm bei Regen und 

entsprechender Kopfbedeckung bei Sonnenschein.  

    

Startbrücke: Die Startbrücke befindet sich im Sportbad. Mit Ausrufen des Laufes 

begeben sich die Sportler durch die Dusche, auf die Startbrücke. Es gibt 

kein Überkopf-Start.   

Nach dem Lauf: Zügiges Verlassen des Beckens. Ein kurzes Gespräch mit dem Trainer 
unter Einhaltung des Mindestabstandes ist erlaubt. Anschließend 
sofortiges Verlassen des Sportbades. Über einen separaten Ausgang – 
kurzes Duschen und Umziehen im abgesperrten Umkleidebereich ist 
erlaubt.  

 
Trainer: Pro Verein kann vorher namentlich ein Trainer benannt werden, der eine 

Zugangskarte für das Sportbad erhält. Sitzmöglichkeiten vorhanden.  
  
Betreuer:  Pro angefangene Gruppe aus neun Sportlern ist eine Betreuungsperson 

namentlich zu benennen, der eine Zugangskarte für das Freibadgelände 

ausgestellt wird.  

 

Hygiene: Beim Betreten und Verlassen des Wettkampfgeländes Hände 

desinfizieren. Desinfektionsspender vorhanden.  

 Vor und nach der Toilettennutzung, Hände gründlich mit Seife waschen.  

 Vorgegebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist 

immer und überall einzuhalten. Wenn nicht möglich, Maskenpflicht.  

  

Dokumentation:  Die unterschriebenen Hygieneregeln versehen wir beim Einlass mit der 

Uhrzeit des Betretens. Und vermerken beim Gehen auf einer 

Teilnehmerliste die Uhrzeit des Verlassens.  

 Diese Unterlagen bewahren wir 4 Wochen unter Einhaltung der 

Datenschutzrichtlinien auf und entsorgen diese nach der Frist.  

 

Verantwortung:  Der Veranstalter sorgt für die Rahmenrichtlinien zur Durchführung eines 

Schwimmwettkampfes nach der entsprechenden Corona-Verordnung. 

Für die Einhaltung dieser Rahmenrichtlinien und Hygienevorschriften sind 

die meldenden Vereine durch ihre Trainer und Betreuer vor Ort selbst 

verantwortlich!  

 

Helfer: Der Veranstalter hat farbig gekennzeichnete Helfer im Einsatz. Bitte den 

Anweisungen dieser folgen. Ansonsten besitzt jeder dieser Helfer das 

Recht, Personen, die den Anweisungen nicht Folge leisten, vom 

Wettkampfgelände zu verweisen.    
 



 

 

 

 

Haftung: Für Personen-, Sach- und Vermögensschäden übernimmt der 

Veranstalter keine Haftung. 

Wettkampfgelände: Das Wettkampfgelände umfasst Indoor das eigentliche Wettkampfbecken 

(Sportbad). Im Außenbereich das eingezäunte Freibadgelände. Keine 

Person hat sich außerhalb der abgesperrten Bereiche durch Flatterband 

aufzuhalten.   

Bewirtung: Aus Problemen der Abstandseinhaltung wird auf eine Bewirtung komplett 

verzichtet. Das Kampfgericht wird von uns verpflegt.    

Anlagen:  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

Fellbach, den 19. Juni 2020,  

Abteilungsleiter, Herr Hansjörg Brenner,  


